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1. Schuldnerin: Cigoi Gartenbau AG in Konkurs, 
Trasadingerstrasse 97, 8222 Beringen

2. Konkurseröffnung: 06.05.2010
3. Verfahren: summarisch
4. Eingabefrist für Forderungen: 13.09.2010
5. Bemerkungen: Die Gläubiger und alle Personen, die auf sich 

in Händen der Gemeinschuldnerin befindliche Vermögensstü-
cke Anspruch erheben, werden aufgefordert, innert der vorge-
nannten Eingabefrist ihre Forderungen oder An-sprüche unter 
Beilage der entsprechenden Beweismittel, Schuldscheine,  
Buchauszüge usw. im Original bei der obgenannten Eingabe-
stelle anzumelden. Mit der Eröffnung des Konkurses hört ge-
genüber der Gemeinschuldnerin der Zinsenlauf für alle 
Forderungen, mit Ausnahme der pfandversicherten auf.
Die Grundpfandgläubiger haben Ihre Forderungen in Kapital, 
Zinsen und Kosten zerlegt anzumelden und gleichzeitig auch 
anzugeben, ob die Kapitalforderung schon fällig oder gekün-
digt sei, allfällig für welchen Betrag und auf welchen Termin. 
Desgleichen haben sich die Schuldner der Gemeinschuldnerin 
innerhalb der Eingabefrist als solche anzumelden, bei Straf-
folge im Unterlassungsfall (Art. 324 Ziff. 2 StGB). Wer Sachen 
der Gemeinschuldnerin als Pfandgläubiger oder aus anderen 
Gründen besitzt, hat sie, ohne Nachteil für sein Vorzugsrecht, 
innerhalb der Eingabefrist der obgenannten Eingabestelle zur 
Verfügung zu stellen, dies ebenfalls bei Straffolge im Unterlas-
sungsfall (Art. 324 Ziff. 3 StGB) und bei Verlust des Vorzugs-
rechts im Falle ungerechtfertigter Unterlassung. Ferner sind 
innerhalb der Eingabefrist auch allfällige Eigentums- oder 
Drittansprüche unter Vorlage der entsprechenden Beweismit-
tel anzumelden. Ferner machen wir darauf aufmerksam, dass 
bei Beteiligten, welche im Ausland wohnen, das Konkursamt 
als Zustellungsort gilt, solange sie nicht einen anderen Zustel-
lungsort in der Schweiz bezeichnen. 
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